
Stadt Fürstenau  Fürstenau, den 05.09.2018 

 
 
Beschlussvorlage Fürstenau 
FB 2/026/2014 

 
 
Datum Gremium Zuständigkeit 
09.10.2014 Wirtschaftsförderungsausschuss Anhörung 
14.10.2014 Verwaltungsausschuss Vorberatung 
21.10.2014 Stadtrat Entscheidung 
 
 
 
 
Zunkuft der Kirmes in Fürstenau 
 
Unter Bezugnahme auf Vorlage FB 2/025/2013 ist der Arbeitskreis bestehend aus Vertretern 
des Stadtrates, des Jugendparlaments, der Werbegemeinschaft und der Verwaltung mehrfach 
zusammen gekommen, um über die Zukunft der Kirmes in Fürstenau zu beraten. Die Schau-
steller wurden ebenfalls zu allen Treffen eingeladen. Eine Rückmeldung bzw. Teilnahme erfolg-
te allerdings nicht.  
 
Der Arbeitskreis diskutierte intensiv verschiedene Terminverschiebungen in den Sommer oder 
in den frühen Herbst eines Jahres. Hierbei wurde seitens der Werbegemeinschaft festgestellt, 
dass eine gemeinsame Veranstaltung lediglich am ersten Wochenende im September mit ei-
nem verkaufsoffenen Sonntag möglich wäre. 
 
Eine Abfrage unter den Schaustellern, ob eine entsprechende Verlegung möglich wäre, verlief 
ergebnislos.  
Zudem findet am ersten Wochenende im September der Berger Herbstmarkt statt. Die Vertreter 
der Politik und Verwaltung sahen eine Parallelveranstaltung innerhalb der eigenen Samtge-
meinde mit kommunaler Beteiligung kritisch. 
 
Folglich bestand in dem Arbeitskreis Einigkeit darüber, dass eine Maikirmes durchaus weiter 
durchgeführt werden könne. Die Werbegemeinschaft könne aufgrund ihres Jahresplans und der 
gesetzlichen Regelungen an Kirmessonntag keinen verkaufsoffenen Sonntag anbieten. Die 
Attraktivität der Kirmes müsse allerdings gesteigert werden, um u. a. die Kritiken der Bevölke-
rung und des Jugendparlamentes abzuarbeiten. 
  
Der Arbeitskreis sollte daher weiter bestehen bleiben, damit dieses Ziel umgesetzt werden 
kann.  
 
Zudem wurde seitens des Arbeitskreises angemerkt, dass nach zwei Jahren eine Evaluation 
der Kirmes erfolgen könne, um tatsächlich zu überprüfen, ob eine Attraktivitätssteigerung der 
Kirmes tatsächlich stattgefunden hat.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Vorerst keine. 
 
 
(Ahrend) 
Fachdienst I 

 Top: 
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Beschlussvorschlag: 

1. Die Maikirmes in Fürstenau findet weiterhin am bestehenden Termin statt. 
2. Der Arbeitskreis Kirmes soll weiterhin bestehen bleiben mit der Aufgabe Möglichkeiten 

zu erarbeiten und umzusetzen die Attraktivität der Kirmes zu steigern.  
3. Nach der Maikirmes 2016 findet eine Evaluation statt, ob das Ziel der Attraktivitätssteige-

rung erreicht wurde.  
 
 
 
(Bojer) (Wagener) (Selter) 
Fachbereich 2 Fachdienst II Stadtdirektor 
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